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 Veröffentlicht am 15.06.1988

Norm

SpG §16

Rechtssatz

Die wegen der Besonderheiten des Sparkassenwesens bestehenden Abweichungen vom Recht der Aktiengesellschaft

sind für die Frage, ob Vorstandsmitglieder einer Sparkasse Unternehmerfunktionen ausüben oder - wie die früheren

Sparkassenleiter - Angestellte sind, ohne rechtliche Bedeutung.
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